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Beauftragung des Nachfolgefachverfahrens in der Sozialhilfeverwaltung (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
In der Sozialhilfeverwaltung des Landratsamtes ist seit vielen Jahren das Fachverfahren 
„OK.SOZIUS“ der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) im Einsatz. Mitt-
lerweile hat die AKDB dazu als Nachfolgeprodukt mit „OK.JUS“ ein umfassendes Fachverfahren 
für die Bereiche Jugendhilfe, Sozialhilfe und Wohngeld weiterentwickelt. Über die gesamte Ab-
teilung 5 Familie, Jugend, Bildung wurde dieses bereits in mehreren Schritten umgestellt und 
kommt dort mittlerweile produktiv zum Einsatz.  
 
Da nun auch OK.SOZIUS aus verfahrenstechnischen Gründen umgestellt werden muss, favori-
siert die Sozialhilfeverwaltung in Abstimmung mit der zentralen EDV und Digitalisierung eben-
falls den Umstieg auf dieses Verfahren. Insbesondere begründet sich dies damit, dass die Lö-
sung zufriedenstellend läuft und sich auch die Zusammenarbeit mit der AKDB als öffentlichen 
Dienstleister bisher grundsätzlich gut bewährt haben. Zudem ist mit OK.JUS eine einheitlich 
standardisierte interoperable Softwarelösung mit mehreren Schnittstellen zu anderen Verfahren 
des Hauses gegeben (u.a. Datentransfer zu Haushalts- und Kassenverfahren).  
 
Alternative Verfahrensanbieter wurden durch das Sachgebiet auch im Austausch mit anderen 
Sozialämtern geprüft und besichtigt, konnten aber im Vergleich nicht überzeugen. Nach Erkun-
digungen bei anderen Sozialämtern in der Region erwägen diese ebenfalls den Umstieg auf 
dieses Produkt. 
 
Mit der Migration soll entsprechend, wie in anderen Bereichen des Hauses, der Betrieb in das 
sog. Outsourcing-Rechenzentrum der AKDB (OSRZ) extern verlagert werden. Mit der Auslage-
rung der Daten in das BSI ISO27001-zertifiziertes Rechenzentrum erhöht sich nicht nur die IT-
Sicherheit und die Gewährleistung des Datenschutzes, sondern führt in der Gesamtbetrachtung 
zu einem geringeren Betriebs- und Betreuungsaufwand, mit Entlastung des Fachpersonals und 
durch den Wegfall von zentralen IT-Systemen auch zu einer Verringerung der Sachkosten.  
 
Für die laufende Nutzung des Verfahrens im OSRZ mit den OK.JUS-Modulen „Basissystem, 
Sozialhilfe, Bildung und Teilhabe, Asylbewerberleistungen, der optionalen Test- und Schu-
lungsumgebung sowie bedarfsweise die Schnittstellen zur E-Akte und Einwohnermeldesystem 
BayBIS“ entstehen jährlich anfallende Gesamtkosten in Höhe von 32.591,09 € (inkl. 19% 
MwSt.). Darin enthalten sind sämtliche Kosten der Softwarenutzung und der RZ-
Dienstleistungen für Betrieb, Update und Support. 
 
An begleitenden Dienstleistungskosten für die Projektorganisation, Installation, Konfiguration 
und Schulungen wurde ein zu erwartender Kostenrahmen an einmaligen Kosten in Höhe von 
bis zu 35.000 € kalkuliert.  
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Es wird vorgeschlagen die Fachverfahren OK.SOZIUS auf das Fachverfahren OK.JUS.sozial 
umzustellen und mit dem Softwareanbieter AKDB den entsprechenden Vertrag abzuschließen 
um eine zeitgerechte Umstellung zu ermöglichen. Als Art des Betriebes soll das Outsourcing 
(Betrieb im Rechenzentrum der AKDB) gewählt werden. 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  72.591,09 € 

 Saldo   72.591,09 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: verschiedene 
     
  Einmalig 

Kosten für die 
Dienstleistung 
der Umstellung 
ca. 40.000,00 
€ (inkl. 19% 
MwSt.) (nach 
Aufwand, teil-
weise steuer-
frei §4 Nr. 22a 
UStG) 

 Laufend 
Lizenzgebühr 
mit Betrieb im 
Rechenzentrum 
jährlich 
32.591,09 € 
(inkl. 19% 
MwSt.) 

  

 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haus-
haltsstellen: 

 
      

 

  im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       
      
   einmalig  laufend   
  

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  Ja 

 
 

  Nein  
  Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

  Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
Der Kreisausschuss beauftragt die Verwaltung, alle erforderlichen Arbeiten, welche für die Pro-
grammumstellung notwendig sind, durchzuführen. Ebenfalls wird die Verwaltung ermächtigt, 
den Vertrag mit der AKDB für das Fachprogramm OK.JUS mit dem Betrieb im Rechenzentrum 
zu schließen. Die Kosten dafür belaufen sich jährlich auf 32.591,09 € (inkl. 19% MwSt.) und 
einmalig für Dienstleistungs- und Schulungskosten auf ca. 40.000,00 € (inkl. 19 % MwSt.)  
 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Robert Rambach 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 

 
 


